
3232 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 7. April 1987 betreffend ein Abkommen 

zwischen der Republik Österreich und Finnland über die Anerkennung und die 

Vollstreckung von Entsche idungen in Z iv ilsachen 

Als Vorbild dieses Abkommens dienten die allgemeinen Vollstreckungsabkom

men mit Norwegen und Schweden. Das Abkommen regelt die Voraussetzungen für 

die Anerkennung einer Entscheidung, besonders hinsichtlich der Erfordernisse für 

die Zuständigkeit des Titelgerichtes, und enthält diesbezüglich die in solchen 

Abkommen üblichen Versagungsgründe. Ausgenommen sind jedoch nach Artikel 1 

Absatz 4 Statusentscheidungen, familien- und erbrechtliehe Entscheidungen (Unter

haltsentscheidungen fallen jedoch in den Anwendungsbereich des Abkommens), 

Entscheidungen in Insolvenzverfahren sowie über die Haftung für nukleare Schäden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorlie

genden Abkommens die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen im Sinne des Art. 

50 Abs. 2 B-VG zur Uberführung des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 

Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

10. April 1987 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 7. April 1987 betreffend ein 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und Finnland über die Anerkennung 

und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen wird kein Einspruch 

erhoben. 

Wien, 1987 04 10 

Maria Der f I i n ger 

Berichterstatter 

Dr. Bös c h 

Obmann 
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